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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement plant im Auftrag des Hessischen Minis-

teriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Rahmen der Ostumgehung 

Frankfurt am Main ergänzende Maßnahmen im Rahmen der Fertigstellung der BAB A 661 

zwischen Friedberger Landstraße und Seckbach. Die Projektbeschreibung findet sich in 

Kapitel 4 des Artenschutzbeitrags. 

Neben dem Neubau einer Zufahrtsrampe sowie eines Verflechtungsstreifens ist der Bau 

mehrerer Lärmschutzwände sowie der Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. 

Der Endausbau der A 661 wurde bereits in den Jahren 1980 und 1986 in einem 

Planfeststellungsverfahren festgelegt. Da zum damaligen Zeitpunkt das aktuelle 

Artenschutzrecht keine Berücksichtigung finden konnte, werden die Zugriffsverbote in diesem 

Beitrag inklusive des Endausbaus der A 661 geprüft. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich aus den 

europäischen Richtlinien, Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 

FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

(Vogelschutz-Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung (BNatSchG) 

ergeben. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung werden im vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt. Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

werden in den landschaftspflegerischen Begleitplan integriert. 

Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dienen in Verbindung mit 

§ 45 BNatSchG der Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht. Im 

Zuge eines nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffs sind im Rahmen der artenschutz-

rechtlichen Prüfung die unter diese Richtlinien fallenden Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-

RL, wildlebende europäische Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten1) zu berücksichtigen. 

Die ausschließlich national besonders oder streng geschützten Arten sind nicht Prüfgegen-

stand des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, sondern sind im Rahmen der Eingriffs-

regelung im LBP zu berücksichtigen2. 

  

                                                
1 Bisher ist keine entsprechende Rechtsverordnung erlassen worden.  

2 Siehe hierzu auch den Leitfaden für die Erstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Hessen. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 

definiert. 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur 

eingeschränkt: 

 So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen 

Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

 Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß 

gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 

diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 

erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 

oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 

Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  
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3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild lebender 

Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies 

entsprechend. 

 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 

Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 

44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine 

Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand 

besteht.3 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend 

nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen 

einer Art nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Populationen einer Art nicht behindern kann.4 

 

 

  

                                                
3 D. Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 Rn. 47. 

4 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, 9 B 5.10 - Rn. 8. 
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3 Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche 

Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015), wonach sich die folgenden 

vier Arbeitsschritte ergeben: 

 Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

 Konfliktanalyse, 

 Maßnahmenplanung und ggf. 

 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner 

Wirkfaktoren ergänzt. 

 

3.1 Bestandserfassung und Relevanzprüfung 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im 

Planungsraum werden alle verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, 

Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, die Rückschlüsse auf aktuelle 

Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist 

dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungs-

arten erlassen wurde, sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden 

europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. 

In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden Artengruppen vor: Farn- 

und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, 

Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende 

Artenspektrum der in Hessen wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell (zuletzt 

2014) von der Vogelschutzwarte zusammengestellt (STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR 

HESSEN RHEINLAND PFALZ UND SAARLAND 2014). 

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit 

nachgewiesenen oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im 

Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im 

nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien ausgeschieden: 

 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens 

und seiner Umgebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

 Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im 

artspezifischen Wirkraum vorkommen und 

 Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch 

gegenüber den Wirkungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen (Abb. 1). 

 



A 661, Ostumgehung Frankfurt a. M. – ergänzende Maßnahmen  

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

naturplan  5 

3.2 Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten 

Arten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kapitel 2) eintreten. Grundlage hierfür 

ist die Überlagerung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit 

den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit beurteilten Artvorkommen sowie deren 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgt für alle 

FFH-Anhang IV-Arten sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichen-

dem oder ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für 

die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorgaben im Anhang 1 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015, 

jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungs-

zustand in Hessen wird die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird 

die im Anhang 2 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES 

MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der 

Betroffenheiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem 

günstigen Erhaltungszustand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von 

den Wirkungen des Vorhabens betroffen werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter 

Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
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Abb. 1: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutz-

fachbeitrag 
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RL 

 
------------------------- 
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Tiere und Pflanzen 

 Arten, die als 
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---------------------- 
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-------------------------------------------- 
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Auswertung vorhandener Daten (z. B. ältere Daten für Hinweise auf 
hochwertige Biotope und Daten Dritter, Abfrage (Scoping) bei 

Naturschutzverwaltung, Naturschutzverbänden, natis-Datenbank etc. 
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beitrages 

Welche Arten werden von Projektwirkungen potentiell betroffen? 
Siehe Kapitel 4 ASB 

 

Welche Untersuchungen der betroffenen Arten können planungs-
relevante Erkenntnisgewinne mit vertretbarem Aufwand liefern? 

Methodisch korrekte, qualifizierte Bestandsdaten (Kapitel 5 ASB),  
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3.3 Maßnahmenplanung 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und 

erforderlich sind, werden artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, 

Dauer sowie der Anforderungen an Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berück-

sichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren Arten zugutekommen können. Eine 

detaillierte Darstellung dieser Aspekte erfolgt in den Maßnahmenblättern des LBP. Dies gilt 

sowohl für  

 projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-

Maßnahmen), sowie für  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen 

(FCS-Maßnahmen). 

Weitere Maßnahmen des LBP, die artenschutzrechtlich nicht erforderlich sind, um die 

Auslösung von Verbotstatbeständen zu verhindern, jedoch zusätzlich positiv auf die jeweilige 

Art wirken, werden als "ergänzend funktional geeignete Maßnahmen des LBP" aufgeführt. 

 

3.4 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist nicht notwendig. Die Darstellung in diesem Kapitel 

entfällt dementsprechend. 

 

4 Projektbeschreibung und projektbedingte Wirkungen 

Im Rahmen des bereits planfestgestellten Endausbaus der A 661 zwischen AS Friedberger 

Landstraße und AS Frankfurt a. M. Ost (siehe Abbildung 2) sollen ergänzende 

Baumaßnahmen durchgeführt werden, die in einem neuen Planfeststellungsverfahren 

behandelt werden. Dies sind: 

 Anschluss der Friedberger Landstraße aus Richtung Frankfurt Innenstadt zur A 661 in 

Richtung Offenbach in Form einer Direktrampe (unter Berücksichtigung des Fuß- und 

Radweges) sowie Ausbau des Verflechtungsstreifens auf einer Gesamtlänge von ca. 

1,1 km 

 Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens zwischen der A 661 und der Ausfahrt 

zur Friedberger Landstraße in Richtung Norden zur Entwässerung der Direktrampe 

und der Befestigung der westlichen Fahrbahn 

 Ergänzende Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden zwischen der 

Ausfahrt Friedberger Landstraße und dem geplanten Autobahndreieck Erlenbruch 
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Abb. 2: Übersicht über den Vorhabensbereich im Osten der Stadt Frankfurt am Main. 

Kartengrundlage: OpenStreetMap - Mitwirkende. 

 

Zu 1.: 

Die Baumaßnahme weist ausgehend von der Friedberger Landstraße eine Gesamtlänge von 

ca. 1,1 km auf. Dabei soll der bereits vorhandene Beschleunigungsstreifen zukünftig als 

Verflechtungsfahrstreifen bis zum bereits geplanten Verflechtungsbereich des 

Autobahndreieckes Erlenbruch fortgeführt werden (Anmerkung: letztgenanntes ist nicht 

Gegenstand dieses Verfahrens).  

Es erfolgt zukünftig die Zufahrt auf die A 661 ausgehend von der Friedberger Landstraße aus 

Richtung Innenstadt Frankfurt über eine etwa 250 m lange Direktrampe, die in einen ebenfalls 

250 m langen Einfädelungsstreifen auf die A 661 übergeht. Für die Rampe ist ein 4,50 m breiter 

Fahrtstreifen mit beidseitig je 0,75 m breiten Randstreifen vorgesehen. Der sich nach dem 

Einfädelungsstreifen anschließende Verflechtungsstreifen wird in einer Breite von 3,75 m auf 

einer Länge von 850 m bis zum Galeriebauwerk Seckbach ausgeführt. Dort beginnt der bereits 

planfestgestellte 2-spurige Verflechtungsbereich des Autobahndreiecks Erlenbruch. Die 

angrenzenden Böschungen zur A 661 sollen eine Regelneigung von 1:1,5 erhalten. Im 

Rahmen des Baus der Zufahrtsrampe muss auch die Geh- und Radwegeverbindung zwischen 

Frankfurt Innenstadt und der Unfallklinik in Nord-Süd-Richtung neugestaltet werden. 
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Zu 2.: 

Der Bau des Regenwasserrückhaltebeckens erfolgt zur Entwässerung der neuen Direktrampe 

verbunden mit der Neuversiegelung durch die westliche Fahrbahn der A 661 über 

Entwässerungsrinnen und Mulden am Fahrbahnrand. Das Niederschlagswasser soll hier 

vollständig dem Regenrückhaltebecken zugeführt werden. Das bereits vorhandene 

Regenwasserrückhaltebecken wird überplant. Der gesamte Abfluss des Rückhaltebeckens 

wird weiter über die Kanalisation einem weiteren Regenwasserrückhaltebecken (RRB3) 

zugeführt. 

Die Ausführungsplanung sieht für das Rückhaltebecken ein Nutzvolumen von 4.400 m³ vor. 

Die Zufahrt erfolgt über einen asphaltierten Weg (Breite 3 m) ausgehend von der 

Autobahnabfahrt der A 661 zur Friedberger Landstraße. Über einen Wendebereich mit einem 

Durchmesser von 16 m kann im Bedarfsfall eine Zufahrt in das Becken über einen mit 

Rasengittersteinen befestigten, 3 m breiten Weg erfolgen. Das Becken selbst wird als 

Trockenbecken ausgeführt, d.h. es handelt sich um ein nicht gedichtetes Erdbecken ohne 

Dauerstau, da der vorhandene Boden aufgrund seiner nur schwachen Durchlässigkeit als 

natürliche Abdichtung angesehen wird. Die Umfahrt des Beckens ist über einen 

Unterhaltungsweg bestehend aus einer hydraulisch gebundenen Deckschicht möglich. Die 

Böschungsflächen der westlichen Hälfte des Beckens sollen mit 20 cm Oberboden angedeckt, 

mit Kokosmatten befestigt und anschließend mit Anspritzrasen bedeckt werden. Der östliche 

Bereich umfasst das bisher vorhandene Regenwasserrückhaltebecken, dessen Böschungen 

mit Betonitmatten befestigt werden und mit 50 cm Oberboden abgedeckt werden sollen. 

Insgesamt führen drei Betriebstreppen über die Böschung zur Beckensohle. Am östlichen 

Ende des Beckens wird ein Drosselbauwerk errichtet, an das der Beckenablauf DN 500 

anschließt. Die Zuleitung des Regenwassers erfolgt über je einen Kanal der Größe DN 1000 

aus süwestlicher und DN 400 aus nordwestlicher Richtung 

Zu 3.: 

Geplante aktive Lärmschutzmaßnahmen: 

 Lärmschutzwand LA 10 westlich der A 661 zwischen Bau-km 0+100 (Achse 

Direktrampe) und Bau-km 9+425 mit einer Höhe von  10,00 m. Die Ausführung der 

Lärmschutzwand erfolgt in gerader Ausbildung. Gesamtlänge  590 m. 

 Lärmschutzwand LA 09 westlich der A 661 zwischen Bau-km 9+425 und  Bau-km 

9+800 mit einer Höhe von 8,00 m. Die Ausführung erfolgt in gerader Ausbildung. 

Gesamtlänge 375 m. 

 Lärmschutzwand LA 01a westlich der A 661 zwischen Bau-km 9+810 und Bau-km 

10+120 mit einer Höhe von 8,00 m – beginnt am Bestandsbauwerk der Seckbacher 

Landstraße und verläuft entlang der Böschungsoberkante bis zum Übergang zur 

Lärmschutzwand LA 01b bei Bau-km 10+120. Im Bereich der Überführung 

Fußgängerbrücke Berger Straße ist die Wand unterbrochen (für den Fußweg) und 

überlappt sich. Die Ausführung der Lärmschutzwand erfolgt in gerader Ausbildung. 

Gesamtlänge: 310 m. 
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 Lärmschutzwand LA01b westlich der A 661 ab Bau-km 10+120 bis Bau-km 10+505 mit 

einer Höhe von 6,50 m. Ab einer Höhe von 4,00 m ist die Wand als gebogene Wand 

mit einer Auskragung von 2,50 m ausgebildet; bis 4,00 m hochabsorbierend, danach 

transparent und reflektierend; Gesamtlänge 385 m. 

 Lärmschutzwand LA 02 im Mittelstreifen der A 661 zwischen Bau-km 10+052 und Bau-

km 10+508, Abtreppung bis Bau-km 10+560,65 ist bereits planfestgestellt. Im aktuellen 

Verfahren erfolgt eine zusätzliche Auskragung in Richtung Fahrtrichtung Offenbach auf 

einer Gesamtlänge von 456 m (inkl. Abtreppung von 508,65 m)– diese ist jedoch nicht 

eingriffsrelevant, da die Arbeiten von der A 661 ausgehen. 

 Erhöhung und Ergänzung der Lärmschutzwand LA 07 östlich der A 661 ab Bau-km 

11+264 bis Bau-km 11+902; Abschnitt LA 07c (Bau-km 11,360 – 11+573) Erhöhung 

von 2,5 m auf 4 m; Abschnitt 7d (Bau-km 11+573 – 11+902) mit einer Erhöhung der 

bestehenden Wand von 2,5 m auf 6 m und einer Verlängerung der bestehenden Wand 

um 208 m in Richtung Süden und ebenfalls einer Höhe von 6 m. Die Ausführung der 

Lärmschutzwand erfolgt in gerader Ausbildung. Die Lärmschutzwand ist ebenfalls nicht 

eingriffsrelevant, da die Arbeiten ebenfalls von der Autobahnseite erfolgen. Auf eine 

Darstellung der Maßnahme zu LA 07 wird daher in den Plänen des LBP verzichtet und 

stattdessen auf die technische Planung verweisen. 

 Lärmschutzwand LA 11 im Bereich östlich der A 611 im Bereich Ausfahrrampe 

Festeburg Strecken-km 0,545 bis 0,685 mit einer Höhe von 10,00 m. Die vorhandene 

kombinierte Einfriedungs- und Lärmschutzanlage gem. Planfeststellung 1980 wird 

abgetragen und durch die Lärmschutzwand ersetzt. Die Ausführung erfolgt in gerader 

Ausbildung, beidseitig hochabsorbierend. 

 Lärmschutzwand LA 12 östlich der A 661 entlang der Friedberger Landstraße im 

Bereich Festeburg mit einer Höhe von 10,00 m. Der vorhandene Erdwall mit einer Höhe 

von rund 3,00 m gemäß Planfeststellung 1980 wird abgetragen und durch die 

Lärmschutzwand ersetzt. Die Ausführung erfolgt in gerader Ausbildung, beidseitig 

hochabsorbierend.  

Als Bestandteil des ergänzenden Lärmschutzes ist für die Fahrbahnbefestigung der 

Gesamtstrecke von der AS Friedberger Landstraße bis zur Talbrücke Erlenbruch, 

Brückenflächen ausgenommen, ein offenporiger Asphalt mit einem Korrekturwert von DStrO 

= -5 db(A) vorgesehen. Dies betrifft beide Richtungen der A 661 mit Ausnahme der Bauwerke. 

Die Zuwegung für den Bau der Lärmschutzwände erfolgt über bereits bestehende Wege 

(Wegeparzelle entlang der A 661 sowie Böschungsparzelle der A 661). Die 

Baustelleneinrichtungsflächen liegen ebenfalls im südlichen Anschluss an die A 661 auf 

bereits befestigten Flächen, da die Errichtung der Lärmschutzwände zusammen mit dem 

Endausbau der A 661 erfolgt. In den verschiedenen Bauphasen wird der Verkehr der A 661 

über bereits bestehende Fahrbahnen geleitet. 

Die in Anspruch genommenen Böschungsflächen werden nach Abschluss der 

Baumaßnahmen wieder hergestellt, mit Oberboden angedeckt und wieder begrünt. 

Da zum Zeitpunkt der Planfeststellung der A 661 das aktuelle Artenschutzrecht keine 

Berücksichtigung finden konnte, werden die Zugriffsverbote in diesem Beitrag inkl. des 

Endausbaus der A 661 geprüft.  
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Insgesamt ist durch alle genannten Maßnahmen sowie im Zusammenhang mit dem 

Endausbau der A 661 eine Erhöhung des Verkehrs prognostiziert (PTV GROUP 2017). Eine 

signifikante Erhöhung der Lärmbelastung wird hierdurch jedoch aufgrund der geplanten 

Lärmschutzwände nicht generiert. Grundlage für diese Aussage ist die Lärmberechnung für 

folgende Szenarien berechnet für das Jahr 2030: 

 Prognose-Nullfall: A 661 ohne 2. Richtungsfahrbahn (=Endausbau), ohne Direktrampe, 

ohne Riederwaldtunnel (A 66) 

 Prognose-Planfall: A 661 mit 2. Richtungsfahrbahn (=Endausbau), mit Direktrampe 

und Verflechtungsstreifen, mit Riederwaldtunnel (A66) 

Hieraus ergibt sich für die südlich der A 661 gelegenen Bereiche, dass es zu einer 

Verringerung der Lärmbelastung (betrachtet für Vogelschutz-relevante Isophone 58 dB(A) 

tagsüber sowie 47 db(A) nachts entsprechend GARNIEL et al. 2010) kommt. Dies ist auf den 

geplanten Bau der Lärmschutzwände zurückzuführen. Nördlich der Trasse ist hingegen eine 

leichte Verschiebung der betrachteten Isophone in nördliche Richtung prognostiziert (bis zu 

80 m) und somit zu einer geringen Erhöhung der Lärmbelastung. Hier sind keine zusätzlichen 

Lärmschutzwände vorgesehen. 

 

Abb. 3: Darstellung der 47 dB(A) Nachts sowie 58 dB(A) Tags Isophone für den 

Prognose-Nullfall sowie den Prognose-Planfall. Luftbild: HVBG. 
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Tab. 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der Straßentrasse und alle 
damit verbundenen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig 
einzustufen sind: 

Flächenverluste durch Trasse 
und Bauwerke sowie Damm- 
und Einschnittsböschungen, 
Ausrundungen und 
Entwässerungsmulden 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter, vollständiger und dauerhafter Verlust von 
Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die 
Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) durch den Neubau der Auffahrtrampe, des 
Verflechtungsstreifens, des Regenrückhaltebeckens sowie durch den 
Neubau der Lärmschutzwände. 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung der Trasse 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) oder vollständiger Verlust der Funktion von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) sind im 
vorliegenden Fall nicht in relevanter Größenordnung zu erwarten, da 
die Trasse der A 661 bereits besteht. Geringfügige zusätzliche 
Zerschneidungswirkungen können hier jedoch durch die 
Lärmschutzwände hervorgerufen werden. Diese stellen andererseits 
einen Schutz vor Kollisionen dar. 

Veränderungen des 
Grundwasserhaushalts 

Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) werden im 
vorliegenden Fall nicht verursacht. Es erfolgt kein Eingriff in den 
Grundwasserhaushalt. 

Veränderungen von 
Oberflächengewässern durch 
Überführungen, Ausbau, 
Verlegungen oder 
Verrohrungen 

Beeinträchtigung von Habitaten und/oder Austauschbeziehungen 
geschützter Gewässerarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 BNatSchG) 
sind im vorliegenden Fall nicht zu erwarten. Das vorhandene kleine 
Regenrückhaltebecken, das an generell schwer erreichbarer Lage für 
wassergebundene Tierarten liegt, wird durch ein größeres ersetzt. 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten und 
in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme 
durch Baustelleneinrichtungen 
wie Baustraßen, Baustreifen 
und Lagerplätze  

Temporärer Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Tierarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust 
von Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für 
die Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) sind hier durch Baustreifen für die Errichtung der 
Bauwerke möglich. Betroffen sind insbesondere Gehölze, aber auch 
Ruderalfluren. 

Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Silhouettenwirkung durch 
Baubetrieb 

Relevante Erschütterungen sowie Lärmemissionen sind im Rahmen 
des Baus nicht zu erwarten. Aufgrund der nahe gelegenen 
Wohnbebauung müssen während des Baus gemäß AVV Baulärm 
(1970)  Grenzwerte von tagsüber 55 dB(A) bzw. nachts 40 dB(A) 
eingehalten werden. 
Licht und Silhouettenwirkung sind ggfls. im Einzelfall zu prüfen.  

temporäre Grundwasser-
absenkungen, Gewässer-
verlegungen- und -querungen  

Temporäre Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) sind hier nur 
im Bereich des neu geplanten Regenrückhaltebeckens denkbar. Es 
werden keine weiteren Gewässer berührt. 

Umsiedlungen, 
Baufeldvorbereitung 

Umsiedlungen von besonders und/ oder streng geschützten Arten 
sind im Rahmen des Vorhabens nicht notwendig, da keine 
entsprechenden Arten auf betroffenen Flächen vorkommen. 

Betriebsbedingt 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Straßenverkehr in Abhängigkeit von der 
Verkehrsmenge hervorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Schadstoffemissionen  Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu beurteilen. Relevante 
Funktionsverminderung meistens innerhalb der 25 m-Zone 
beiderseits der Fahrbahnen, einer Zone starker stofflicher 
Belastungen mit der Überlagerung verschiedener Immissions-
komponenten einschließlich der Tausalze. Da die Baumaßnahmen 
entlang der bestehenden Autobahn erfolgen, ist hier bereits eine 
hohe Vorbelastung vorhanden. Durch den Ausbau der A 661 mit 
Verflechtungsstreifen sowie die Direktrampe verlagert sich der 
Immissionsort jedoch leicht in westliche Richtung. 

Stoffliche Belastungen des  
Regenwasserabflusses 

Beeinträchtigung von Habitaten und/oder Austauschbeziehungen 
geschützter Fließgewässerarten durch relevante Schadstoffeinträge 
in Oberflächengewässern an den Querungen und durch den 
Weitertransport stromabwärts (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 
BNatSchG) sind im vorliegenden Fall nicht in signifikanter Höhe zu 
erwarten. Es werden keine Oberflächengewässer unmittelbar berührt. 
Anfallendes Niederschlagswasser wird im neuen 
Regenrückhaltebecken gesammelt, bevor es in die städtische 
Kanalisation geleitet wird.  

Lärmemissionen Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Tierarten mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter 
Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Trotz der Erhöhung der 
Kapazität der Autobahn kommt es südlich der A 661 zu einer 
Verringerung der Lärmbelastung aufgrund der Lärmschutzwände. 
Nördlich der Trasse erfolgt lediglich eine geringfügige Lärmzunahme. 
Artspezifische und verkehrsabhängige Effektdistanzen (insbesondere 
bei Brutvögeln (GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010)) sind 
zu berücksichtigen. 

Optische Störwirkungen (Licht 
und Bewegungsunruhe, 
Silhouettenwirkung) 

Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Tierarten mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter 
Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind hier nicht zu erwarten. 
Zwar erweitert sich die Trasse und somit die einhergehenden 
Störwirkungen durch den Ausbau des südlichen Streifens um 15 m. 
Durch den Bau von Lärmschutzwänden auf gesamter Länge ist 
jedoch insgesamt mit einem Rückgang der Störung zu rechnen. Auch 
die Direktrampe wird vollständig durch eine Lärmschutzwand optisch 
abgegrenzt. 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung des Verkehrs 
und durch Kollisionsverluste 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) oder ein Risiko der Tötung oder Verletzung von 
Individuen bei der Kollision in einem das allgemeine Lebensrisiko 
signifikant übersteigenden Maß (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sind 
durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Es entstehen keine zu den 
bereits vorhandenen Barrierewirkungen zusätzlichen 
Zerschneidungseffekte. Die Maßnahmen verlaufen parallel zur 
bereits vorhandenen Trasse der A 661. 
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5 Bestandserfassung 

5.1 Faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

Um das Spektrum zu berücksichtigender Arten bzw. Artengruppen sowie den betrachteten 

Raum genauer abzugrenzen bzw. abzuschichten erfolgte eine faunistisch-floristische 

Planungsraumanalyse. Hierdurch wurden erhebungsrelevante Arten identifiziert. Als 

Grundlagen standen hierfür Luftbilder, eine Übersichtsbegehung, die anzunehmenden 

Projektwirkungen, Daten der Frankfurter Stadtbiotopkartierung (SENCKENBERG 2011), eine 

Anfrage bei der Unteren Naturschutzbehörde Frankfurt sowie naturschutzfachliche Gutachten 

zu geplanten Bauvorhaben der Stadt Frankfurt im Umfeld der hier betrachteten Maßnahme 

sowie zum Bau des neuen Autobahndreiecks „Erlenbruch“ mit begleitenden Maßnahmen 

südlich angrenzend. 

Im Folgenden wird für die in Hessen vorkommenden Artengruppen und Arten die 

Planungsrelevanz geprüft. Der Fokus liegt hierbei auf Arten besonderer Planungsrelevanz 

(Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, heimische Vogelarten). 

Tab. 2: Tabellarische faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

Artgruppe oder 
Art 

besteht 
Habitateignung? 

Betroffenheit 
durch das Projekt? 

a) Erfassungsziel 
b) 
Untersuchungsra
um 

Wahl der 
zielführenden 
Kartiermethode 

Avifauna ja 

insbesondere 
Kleingärten und 
Gehölze 

Überbauung von 
Lebensräumen, 
Störung 
(Lärmzunahme, 
optisch, baubedingt) 

a) Erfassung von 
Reviermittelpunkte
n und relevanten 
Fortpflanzungsstätt
en (bspw. 
Baumhöhlen) 

b) alle überplanten 
Flächen zzgl. 
Verschiebung 
relevanter 
Lärmisophone (47 
und 58 dB) 

Baumhöhlenerfassu
ng auf überplanten 
Flächen 

Revierkartierung 
gemäß SÜDBECK et 
al. 2005) für Arten 
in ungünstigen 
Erhaltungszustand 

halbquantitative 
Erfassung von 
Arten in günstigen 
Erhaltungszustand 

Haselmaus Gebüsche 
vorhanden, aber im 
Großraum Frankfurt 
nicht verbreitet 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 

Feldhamster keine Ackerflächen 
vorhanden 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 

Wildkatze, Wolf keine Lebensräume 
vorhanden (Wald), 
im innerstädtischen 
Bereich auch keine 
Wanderkorridore 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 

Biber, Fischotter keine Gewässer 
vorhanden 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 
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Artgruppe oder 
Art 

besteht 
Habitateignung? 

Betroffenheit 
durch das Projekt? 

a) Erfassungsziel 
b) 
Untersuchungsra
um 

Wahl der 
zielführenden 
Kartiermethode 

Fledermäuse ja; generell einzelne 
Quartiere im Umfeld 
(insb. Kleingärten) 
zu erwarten, 
Jagdlebensräume, 
Leitstrukturen in 
Form von 
Wegschneisen 

ja 

möglicherweise 
Eingriffe in 
Baumquartiere 

kein Eingriff in 
Leitstrukturen 
(Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, 
Lärmschutzwand 
folgt vorhandenen 
Leitlinien) 

keine zusätzlichen 
Zerschneidungseffe
kte 
(Lärmschutzwand 
dient eher der 
Vermeidung von 
Kollisionen mit 
Verkehr auf der 
vorhandenen 
Zerschneidung A 
661) 

kein Eingriff in 
relevante 
Jagdhabitate 

a) Identifizierung 
möglicher 
Baumquartiere 

b) überplante 
Flächen mit 
entsprechendem 
Baumbestand 

Baumhöhlenerfassu
ng auf überplanten 
Flächen 

Reptilien ja 

Ruderalfläche im 
Bereich der 
geplanten 
Auffahrtrampe,  

ggf. Kleingärten, 
Böschungen  

Überbauung der 
Lebensräume 

a) Ermittlung von 
Vorkommen  

b) auf überplanten 
Flächen, die ein 
potentielles Habitat 
darstellen: 
Ruderalfläche im 
Bereich der 
geplanten 
Auffahrtrampe, 
Freihaltetrasse für 
Ausbau der A 661 

Sichtbeobachtung 

Prüfung zahlreicher 
vorhandener 
Versteckmöglichkeit
en 

Amphibien ja (in geringem 
Umfang) 

Regenrückhaltebeck
en, ggf. weitere 
Kleingewässer in 
Kleingärten, 
Landlebensraum in 
Kleingärten 

Überbauung des 
vorhandenen 
Regenrückhaltebeck
ens durch ein neues 

a) Ermittlung von 
Artvorkommen und 
ggf. Tieren in 
Landlebensräumen 

b) 
Regenrückhaltebec
ken 

Begehung des 
potentiellen 
Laichgewässers 

Scheinwerfertaxieru
ng 
Landlebensräume 

Fische und 
Rundmäuler 

keine relevanten 
Gewässer 
vorhanden 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 
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Artgruppe oder 
Art 

besteht 
Habitateignung? 

Betroffenheit 
durch das Projekt? 

a) Erfassungsziel 
b) 
Untersuchungsra
um 

Wahl der 
zielführenden 
Kartiermethode 

(Altholzbewohnen
de) Käfer und 
Breitrandkäfer 

ja 

möglicherweise 
innerhalb der 
Kleingärten 
potentielle 
Brutbäume für 
Heldbock und Eremit 

keine Gewässer für 
Breitrandkäfer 

nein 

kein Eingriff in 
Standorte 
potentieller 
Brutbäume 

- - 

Libellen nein 

relevanten Arten 
zum Teil im Raum 
nicht verbreitet bzw. 
keine geeigneten 
Gewässer 
vorhanden  

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 

Schmetterlinge ja 

Vorkommen von 
Raupenfutterpflanze
n des 
Nachtkerzenschwär
mers auf 
Ruderalflächen 
möglich 

Überbauung der 
Lebensräume mit 
Raupenfutterpflanze
n 

a) Ermittlung von 
Artvorkommen; 
Ermittlung von 
Arten ohne 
besondere 
Planungsrelevanz 
für LBP 

b) überplante 
Flächen  

Übersichtsbegehun
g zur Identifizierung 
von Flächen mit 
Raupenfutterpflanz
en 

Spuren- und 
Raupensuche 
Nachtkerzenschwär
mer 

Sichtbeobachtung 
Tagfalter 

Heuschrecken ja 

insbesondere 
Ruderalflächen 

Überbauung der 
Lebensräume 

a) Ermittlung von 
Artvorkommen für 
LBP 

b) durch 
Auffahrtrampe 
überplante 
Ruderalfläche 

Sichtbeobachtung, 
Verhören, 
Kescherfang 

Weichtiere nein 

keine geeigneten 
Habitate vorhanden, 
keine FFH-Gebiete 
betroffen, keine 
Hinweise auf 
Vorkommen 

nein 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 

Farn- und 
Blütenpflanzen 

nein 

keine geeigneten 
Standorte vorhanden 

keine 

keine Vorkommen 
zu erwarten 

- - 
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Fazit 

Aufgrund der zu erwartenden Vorkommen sowie Projektwirkungen sind für die 

artenschutzrechtliche Prüfung folgende Arten bzw. Artengruppen genauer zu untersuchen: 

 Vögel 

 Fledermäuse (ausschließlich Baumquartiersuche) 

 Reptilien 

 Amphibien 

 Nachtkerzenschwärmer 

Darüber hinaus kann eine Erfassung von Tagfaltern und Heuschrecken wertvolle Hinweise auf 

die naturschutzfachliche Wertigkeit der Eingriffsfläche „Auffahrtrampe“ geben (nicht 

Gegenstand dieser Prüfung). 
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5.2 Auswertung der Datenquellen und durchgeführten Untersuchungen 

Zur Ermittlung und Auswahl der prüfungsrelevanten Arten wurden die vorliegenden 

faunistischen und floristischen Daten und die eigenen Kartierungen dargestellt und bewertet. 

 

5.2.1 Datenquellen und Untersuchungen 

Dem artenschutzrechtlichen Beitrag liegen die in Tab. 2 aufgeführten und kommentierten 

Gutachten, Kartierungen und Datenquellen zugrunde. 

Tab. 3: Übersicht der Gutachten, Kartierungen und Datenquellen 

Kriterium Beschreibung 

Eigene Kartierungen des Vorhabenträgers 

1: naturplan (2020): Kartierbericht der faunistischen Erfassungen im Rahmen des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags: A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main. 
Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag von Hessen Mobil, Darmstadt. 

Bearbeitete Artengruppe Vögel 

Methodik Revierkartierung gemäß SÜDBECK et al. (2005), 9 Begehungen in den 
frühen Morgenstunden (2017: 6 Begehungen, 2019: 3 Begehungen), 
3 Abend-/ Nachtbegehungen (siehe Kartierbericht) 

Erfassung von Baumhöhlen in Eingriffsbereichen (siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt Februar bis Juni 2017, April bis Juni 2019 

Bearbeitete Artengruppe Fledermäuse 

Methodik Erfassung von Baumhöhlen in Eingriffsbereichen (siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt Februar 2017 

Bearbeitete Artengruppe Reptilien 

Methodik 4-malige Sichtbeobachtung innerhalb potentieller Lebensstätten 
(siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt April bis September 2017 

Bearbeitete Artengruppe Amphibien 

Methodik Untersuchung eines potentiellen Laichgewässers (Keschern, Sicht, 
Verhören) sowie nächtliche Kontrolle von Landlebensräumen, 3 
Termine (siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt März bis Mai 2017 

Bearbeitete Artengruppe Schmetterlinge 

Methodik Spuren- und Raupensuche Nachtkerzenschwärmer, 
Sichtbeobachtung Tagfalter; 3 Termine (siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt Mai bis September 2017 

Bearbeitete Artengruppe Heuschrecken 

Methodik Sichtbeobachtung und Verhören; 2 Termine (siehe Kartierbericht) 

Kartierzeitpunkt August und September 2017 

 

 

 

 

Erfassungen Dritter 
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Kriterium Beschreibung 

2: PGNU (2017):Artenschutzrechtliche Untersuchung im Zuge der Voruntersuchungen zur 
möglichen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 3 „Ernst-May-Viertel“. Gutachten im 
Auftrag des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main – Stadtplanungsamt, Frankfurt.  

Bearbeitete Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien 

Methodik Vögel: Revierkartierung nach SÜDBECK et al. (2005) 

Fledermäuse: Detektorbegehungen, Horchboxen 

Reptilien: Sichtbeobachtung (siehe Quelle) 

Kartierzeitpunkt März 2015 bis März 2017 (siehe Quelle) 

3: PGNU (2014): A 661 zw. Friedberger Landstraße und Seckbachtalbrücke. 
Zauneidechsenerfassung. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag von Hessen Mobil, 
Frankfurt. 

Bearbeitete Artengruppen Reptilien 

Methodik Sichtbeobachtung (siehe Quelle) 

Kartierzeitpunkt April und Mai 2014 (siehe Quelle) 

4: PÖYRY (2017): Landschaftspflegerischer Begleitplan mit ergänzenden Angaben zur 
Umweltverträglichkeit. Planänderung Tunnel einschließlich AD Erlenbruch einschl. 
Lärmschutzwand und „Obere Ebene“. A66, Frankfurt am Main – Hanau, Tunnel Riederwald mit 
dem Autobahndreieck Erlenbruch und der Anschlussstelle Borsigallee. Köln. 

Bearbeitete Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, Reptilien, Libellen, 
Schmetterlinge, Altholzbewohnende Käfer 

Methodik Vögel: Linienkartierung, Revierkartierung  

Fledermäuse: Detektorbegehungen, Horchboxen Netzfänge, 
Telemetrie, Baumhöhlenkartierung 

Haselmaus: Nest-Tubes, Haselmaus-Kobel, Spurensuche 

Amphibien: Untersuchung von Laichgewässern (Kescher, Sicht, 
Verhören), Scheinwerfertaxierung Landlebensräume 

Reptilien: Sichtbeobachtungen, Künstliche Verstecke 

Libellen: Sichtbeobachtung 

Schmetterlinge: Sichtbeobachtung Tag- und Nachtfalter 

Altholzbewohnende Käfer: Brutbaumsuche (siehe Quelle) 

Kartierzeitpunkt 2011 bis 2017 (siehe Quelle) 

 

Auf die Abfrage der natis-Datenbank sowie von Daten der Vogelschutzwarte wurde verzichtet, 

da im hier betrachteten Geländestreifen entlang der A 661 mit keinen relevanten Daten zu 

rechnen war. Eine frühere Anfrage (2013) seitens des Vorhabenträgers lieferte keine Daten. 

5.2.2 Bewertung der Unterlagen und Methodenkritik 

Durch die vorhandenen Quellen besteht ein sehr guter Überblick über Vorkommen relevanter 

Artengruppen innerhalb der direkten Eingriffsflächen sowie im Wirkraum des Vorhabens. 

Grundlage sind insbesondere die aktuellen faunistischen Erfassungen aus den Jahren 2017 

und 2019 (naturplan 2020) sowie teilweise parallel durchgeführten Untersuchungen durch 

PGNU (2017) im Auftrag der Stadt Frankfurt. Diese Kartierungen bieten aktuelle Daten auf 

Grundlage einer hohen Begehungsdichte aller relevanten Teilbereiche. 
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Die Kartierungen erfolgten entsprechend gängiger Erfassungsstandards und konnten  jeweils 

während guter Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Der untersuchte Raum wurde 

hierbei artgruppen-spezifisch abgegrenzt. 

Avifauna: Die Begehungsanzahl und -streuung ermöglichte die Erfassung von 

planungsrelevanten Arten jeweils an mindestens 3 Terminen für jede zu erwartende Art. Die 

Erfassung erfolgte gemäß den Vorgaben von SÜDBECK et al. (2005). Für bestimmte Arten 

(Spechte, Eulen) wurden Klangattrappen eingesetzt. Die Kartierung hat auf Basis der 

Lärmberechnungen relevante Habitate in einem Korridor von ca. 250 m beidseitig der Trasse 

der A 661 erfasst. Dieser Bereich deckt die prognostizierte Verschiebung der 58 dBA-Isophone 

(tagsüber) sowie einen Puffer von rund 100 m darüber hinaus ab. Abschnittsweise liegen für 

einen noch größeren Raum Daten durch die Erfassungen der PGNU (2017) vor, die zum Teil 

auch in den Jahren 2015 und 2016 erhoben wurden. Große Teilbereiche des Wirkraumes 

wurden somit sowohl im Jahr 2017 durch naturplan als auch in den Jahren 2015, 2016 bzw. 

2017 durch die PGNU erfasst. Bei einer Anfrage bei der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt 

Frankfurt im Februar 2017 lagen die Informationen der PGNU jedoch noch nicht vor. Es wurde 

hier darauf verwiesen, dass noch weitere Erhebungen folgen, zu denen jedoch keine 

Informationen weitergegeben werden können. 

Durch die Baumhöhlenkartierung in den Eingriffsbereichen konnten mögliche relevante 

Fortpflanzungsstätten identifiziert werden. 

Fledermäuse: Mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf Fledermäuse beschränken sich auf 

die Rodung von potentiellen Quartierbäumen. Daher erfolgte lediglich eine Erfassung von 

Baumhöhlen bzw. sonstiger Strukturen am betroffenen Baumbestand, die als Quartier für 

Fledermäuse geeignet sind. 

Darüber hinaus liegt durch die Untersuchungen der PGNU (2017) ein guter Überblick über die 

Nutzung des Umfeldes des Vorhabens durch Detektorerfassungen und Horchboxen vor. Die 

Erfassungsintensität entspricht hier mit 4 Begehungsnächten der Mindestanzahl gemäß 

Kartiermethodenleitfaden (HESSEN MOBIL 2017). 

Reptilien: Es liegen aktuelle Kartierergebnisse für alle potentiellen Habitate der 

möglicherweise vorkommenden Zauneidechse vor, in die durch das Vorhaben eingegriffen 

wird. Die Ruderalfläche, die durch die Auffahrtrampe überplant ist, wurde im Jahr 2017  

4-malig begangen. Die „Schutthalde“ der Freihaltetrasse für den Ausbau der A 661 auf Höhe 

des Galeriebauwerks wurde 2014 3-malig durch die PGNU begangen, sowie durch einen  

1-maligen Kontrollgang 2017 überprüft. Ebenfalls wurde durch die PGNU der gesamte 

südliche Böschungsbereich der Autobahntrasse entsprechend begangen. Darüber hinaus 

wurden zumindest Teilbereiche, die auch durch das hier geprüfte Vorhaben berührt werden, 

durch die PGNU (2017) im Jahr 2016 durch 4-malige Begehung erfasst. Die Erfassungen 

erfolgten gemäß den Vorgaben des Kartiermethodenleitfadens (HESSEN MOBIL 2017). 
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Amphibien: Die Erfassung von Amphibien beschränkte sich auf 3 Termine im Jahr 2017, die 

sowohl früh- als auch spätlaichende Arten abgedeckt haben. Im Umfeld des Vorhabens war 

aufgrund der Habitatausstattung nicht mit relevanten Amphibienvorkommen zu rechnen. Da 

nur ein sehr kleines und wenig geeignetes potentielles Laichgewässer (Regenrückhaltebecken 

zwischen A 661 und Abfahrtsstreifen Friedberger Landstraße) vorhanden ist, reichte diese 

Begehungszahl aus, um eine Nutzung durch Amphibien festzustellen bzw. auszuschließen. 

Zusätzlich erfolgte eine stichprobenhafte Scheinwerfertaxierung in möglichen 

Landlebensräumen.  

Schmetterlinge: Durch eine Übersichtsbegehung konnten die potentiell vorkommenden Arten 

eingeschränkt werden, sodass die detaillierte Erfassung des Nachtkerzenschwärmers 2017 

entsprechend der Vorgaben des Kartiermethodenleitfadens (HESSEN Mobil 2017) im 

Zusammenhang mit der durchgeführten 3-maligen Übersichtserfassung von Tagfaltern als 

ausreichend zu betrachten ist. 
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5.3 Übersicht der prüfungsrelevanten Arten und Relevanzprüfung 

Als Ergebnis der Auswertung der vorstehend genannten Gutachten, Kartierungen und 

Datenquellen gibt Tab. 4 einen vollständigen Überblick der geschützten Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen Vogelarten mit nachgewiesenen oder 

als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsgebiet des 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. 

Arten bzw. Artengruppen, die in Kapitel 5.1 als nicht planungsrelevant eingestuft wurden, 

werden hierbei nicht berücksichtigt. Dies sind: Haselmaus, Feldhamster, Wildkatze, Wolf, 

Biber, Fischotter, Fische, Rundmäuler, (altholzbewohnende) Käfer, Breitrandkäfer, Libellen, 

Weichtiere sowie Farn- und Blütenpflanzen. 

Des Weiteren werden Reptilien, Amphibien und Schmetterlinge nicht berücksichtigt, da im 

Rahmen der Erfassungen keine Nachweise von Arten dieser Gruppen erbracht werden 

konnten. Der jeweilige mögliche Wirkraum stellt folglich keine Lebensstätten von Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie dieser Gruppen dar. 

Da keine Höhlenbäume und somit keine potentiellen Fledermausquartiere innerhalb der 

Eingriffsbereiche vorgefunden wurden, ist kein Wirkpfad für diese Artengruppe vorhanden 

(andere Wirkungen, die in der Tab. 2 dargestellt sind, konnten bereits in der faunistischen 

Planungsraumanalyse in Kapitel 5.1 ausgeschlossen werden). Daher entfällt für Fledermäuse 

ebenfalls die art-bezogene Prüfung. 

An das in Tab. 4 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien 

angelegt (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1): 

 kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

 kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

 keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 
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Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tab. 4 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ 

dargestellt. Nach den drei vorstehenden Kriterien können Vogelarten, die lediglich 

durchziehend oder überfliegend ohne relevanten Gebietsbezug im Wirkraum vorkommen 

sowie alle Fledermäuse von der Art-für-Art-Prüfung ausgeschieden werden. Alle übrigen in 

Tab. 4 aufgeführten Arten sind als prüfungsrelevante Arten im Wirkraum des Vorhabens 

anzusehen.  

Für einige Arten, die durch die PGNU festgestellt wurden, ist kein genauer Fundort bekannt. 

Vielfach ist anzunehmen, dass die Revierzentren außerhalb des Wirkraumes für die hier 

betrachteten Bauvorhaben liegen, da die jeweilige Art nicht bei den Erfassungen 2017 

festgestellt wurde. Wo ein Vorkommen auch innerhalb des Wirkraumes möglich erscheint, 

werden diese Arten jedoch mit geprüft. 

 

Tab. 4: Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und 

Relevanzprüfung im Untersuchungsraum 

EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (Zitate siehe Anhang 1) 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. Bei Vögeln: B = Brut, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeit-
beobachtung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler; bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV 
= sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;  
Krit. (Kriterium): knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, kEm = keine Empfindlichkeit, kWi = kein Vorkommen 
im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 
Relev. (Relevanz): ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüf.: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger 
Vogelarten (siehe Anhang 2) 
Quelle: Nummern der in Tab. 2 aufgeführten Gutachten, Kartierungen und Datenquellen mit prüfungsrelevantem 
Nachweis der jeweiligen Art 
 

Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Fledermäuse        

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus günstig AV kEm nein - 2 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula schlecht NV kEm nein - 2 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii unzureichend AV kEm nein - 2 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri unzureichend NV kEm nein - 2 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus unzureichend AV kEm nein - 2 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii unzureichend AV kEm nein - 2 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii unbekannt NV kEm nein - 2 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii günstig AV kEm nein - 2 

Zweifarbfledermaus Vespertillo murinus unbekannt AV kEm nein - 2 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig NV kEm nein - 2 

Vögel        

Amsel Turdus merula günstig B - ja Tab 1,2 

Bachstelze Motacilla alba günstig BV - ja Tab 2 

Blaumeise Parus caerulus günstig B - ja Tab 1,2 

Buchfink Fringilla coelebs günstig B - ja Tab 1,2 

Buntspecht Dendrocopos major günstig B - ja Tab 1,2 

Dohle Coloeus monedula unzureichend DZ kWi nein - 2 

Dorngrasmücke Slyvia communius günstig BV - ja Tab 2 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Eichelhäher Garrulus glandarius günstig BV - ja Tab 1,2 

Elster Pica pica günstig BV - ja Tab 1,2 

Fitis  Phylloscopus trochilus günstig BV - ja Tab 2 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla günstig BV - ja Tab 1,2 

Gartengrasmücke Sylvia borin günstig BV - ja Tab 1,2 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus schlecht BV - ja PB 1,2 

Girlitz Serinus serinus unzureichend BV - ja PB 1,2 

Graureiher Ardea cinerea unzureichend NG - ja PB 1,2 

Grauschnäpper Muscicapa striata günstig BV - ja Tab 2 

Grünfink Carduelis chloris günstig BV - ja Tab 1,2 

Grünspecht Picus viridis günstig BV - ja Tab 1,2 

Haubenmeise Parus cristatus günstig NG kEm nein - 1 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig NG kEm nein - 1 

Haussperling Passer domesticus unzureichend B - ja PB 1,2 

Heckenbraunelle Prunella modularis günstig BV - ja Tab 1,2 

Kernbeißer 
Coccothraustes 
coccothraustes 

günstig BV - ja Tab 2 

Klappergrasmücke Sylvia curruca unzureichend BV, DZ - ja PB 1,2 

Kleiber Sitta europaea günstig NG - ja Tab 1,2 

Kleinspecht Dryobates minor unzureichend  kWi nein - 1,2 

Kohlmeise Parus major günstig B - ja Tab 1,2 

Kormoran Phalacrocorax carbo unzureichend DZ kEm nein - 1 

Mauersegler Apus apus unzureichend NG - ja PB 1,2 

Mäusebussard Buteo buteo günstig NG - ja Tab 1,2 

Milan spec Milvus spec unzureichend DZ kEm nein - 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig BV - ja Tab 1,2 

Nachtigall Luscinia megarhynchos günstig DZ kEm nein - 1,2 

Nilgans Alopochen aegyptica nicht heimisch NG knV nein - 1 

Rabenkrähe Corvus corone günstig BV - ja Tab 1,2 

Ringeltaube Columba palumbus günstig BV - ja Tab 1,2 

Rotkehlchen Erithacus rubecula günstig B - ja Tab 1,2 

Saatkrähe Corvus frugilegus unzureichend DZ kEm nein - 1,2 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus günstig NG - ja Tab 1,2 

Singdrossel Turdus philomelos günstig BV - ja Tab 1,2 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla günstig BV - ja Tab 1,2 

Sperber Accipiter nisus günstig NG kEm nein - 2 

Star Sturnus vulgaris günstig BV - ja Tab 1,2 

Stieglitz Carduelis carduelis unzureichend NG - ja PB 1,2 

Straßentaube Columba lf. domestica nicht heimisch B knV nein - 1,2 

Sumpfmeise Parus palustris günstig BV - ja Tab 2 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris günstig BV - ja Tab 2 

Tannenmeise Parus ater günstig BV - ja Tab 2 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Turmfalke Falco tinnunculus günstig NG kWi nein - 2 

Wacholderdrossel Turdus pilaris unzureichend DZ kWi nein - 2 

Waldkauz Strix aluco günstig NG - ja Tab 2 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix unzureichend DZ kWi nein - 2 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus günstig BV - ja Tab 1,2 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes günstig BV - ja Tab 1,2 

Zilpzalp Phylloscopus collybita günstig N - ja Tab 1,2 

 

Die Vorkommen der prüfungsrelevanten Arten sind in der Karte des faunistischen Gutachtens 

dargestellt. Die häufigen Vogelarten im günstigen Erhaltungszustand werden mit wenigen 

Ausnahmen kartographisch nicht dargestellt. 
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6 Konfliktanalyse 

6.1 Durchführung der Art-für-Art-Prüfung 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 

4) mit den Vorkommen prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin 

geprüft, ob Verbotstatbestände eintreten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. 

minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen 

zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tab. 4 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten 

in einem ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen 

wird der detaillierte „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. 

Anhang 1). 

Für alle in Tab. 4 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten Vogelarten in einem günstigen 

Erhaltungszustand in Hessen wird die vereinfachte tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle 

zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“ durchgeführt (vgl. Anhang 2). 

 

6.2 Ergebnis der Konfliktanalyse 

In Tab. 5 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG für alle prüfungsrelevanten Arten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es 

kenntlich zu machen, welche Maßnahmen artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das 

Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern, oder um beim Eintreten eines Verbots-

tatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.  
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Tab. 5: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG 

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  
- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt). 
Vermeidung: - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine 
Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung), + = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind 
erforderlich, ++ lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich. 
CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich. 
FCS: +/- = im Rahmen des Ausnahmeverfahrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (blau 
hinterlegt) bzw. sind nicht erforderlich. 
 

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Vögel       
Amsel - - - B - - 

Bachstelze - - - B - - 

Blaumeise - - - B - - 

Buchfink - - - B - - 

Buntspecht - - - - - - 

Dorngrasmücke - - - B - - 

Eichelhäher - - - B - - 

Elster - - - B - - 

Fitis  - - - - - - 

Gartenbaumläufer - - - B - - 

Gartengrasmücke - - - B - - 

Gartenrotschwanz - - - - - - 

Girlitz - - - B - - 

Graureiher - - - - - - 

Grauschnäpper - - - B - - 

Grünfink - - - B - - 

Grünspecht - - - - - - 

Haussperling - - - - - - 

Heckenbraunelle - - - B - - 

Kernbeißer - - - B - - 

Klappergrasmücke - - - B - - 

Kleiber - - - - - - 

Kohlmeise - - - B - - 

Mauersegler - - - - - - 

Mäusebussard - - - - - - 

Mönchsgrasmücke - - - B - - 

Rabenkrähe - - - B - - 

Ringeltaube - - - B - - 

Rotkehlchen - - - B - - 

Schwanzmeise - - - - - - 

Singdrossel - - - B - - 

Sommergoldhähnchen - - - B - - 

Star - - - - - - 

Stieglitz - - - B - - 

Straßentaube - - - - - - 
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Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 
Sumpfmeise - - - B - - 

Sumpfrohrsänger - - - B - - 

Tannenmeise - - - - - - 

Waldkauz - - - - - - 

Wintergoldhähnchen - - - B - - 

Zaunkönig - - - B - - 

Zilpzalp - - - B - - 
 
 

Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird bei betroffenen Vogel 

bewirkt, dass keine Individuen in aktuell besetzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verletzt 

oder getötet werden. 

Es kommt bei Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme zu keinem 

Verstoß gegen den § 44 (1) Nr.1 BNatSchG. 

b) Störung  

Es kommt in keinem Fall zu einer Störung, die Auswirkungen auf die jeweilige lokale 

Population hat. Entsprechende Wirkpfade durch das Vorhaben liegen nicht vor. Lediglich 

nördlich der Autobahntrasse ist eine geringfügige Lärmerhöhung (oder Verschiebung von 

Isophonen) prognostiziert. Hierdurch sind jedoch keine relevanten lärmempfindlichen Arten 

(gemäß GARNIEL et al. 2010) betroffen. Südlich der Trasse kommt es sogar zu einer deutlichen 

Verringerung der Lärmbelastung. 

Es kommt zu keinem Verstoß gegen den § 44 (1) Nr.2 BNatSchG. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird bei betroffenen Vogelarten 

bewirkt, dass keine aktuell genutzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zerstört werden. Es 

sind keine Fortpflanzungsstätten lärmempfindlicher Arten in ungünstigen Erhaltungszustand 

in Hessen durch die geringfügige Lärmzunahme nördlich der Trasse betroffen. 

Es kommt bei Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme zu keinem 

Verstoß gegen den § 44 (1) Nr.1 BNatSchG. 

 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, 

stehen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen 

Voraussetzungen kann entfallen.  
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7 Maßnahmenplanung 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

In Tab. 5 wurde für mehrere Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufge-

zeigt, welche nachfolgend in  

Tab. 6 konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen sind in den 

Prüfbögen abgeleitet worden. Die vollständige Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen ist 

den Maßnahmenblättern des LBP zu entnehmen. 

Vermeidungsmaßnahmen sind: 

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, 

Querungshilfen sowie Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung 

und Tötung abzielen,  

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend 

erforderlich sind, um den Eintritt des Verbotstatbestandes zu verhindern,  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen.  

 

Tab. 6: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen 

Nummer der  
Maßnahme 

Bezeichnung der  
Vermeidungsmaßnahme 

Betroffene Arten 

V1 Beschränkung der 
Baufeldfreimachung 

auf den Zeitraum 

zwischen dem 1. November und 

dem 28. Februar 

Girlitz, Klappergrasmücke, Stieglitz sowie alle 
in Gehölzen brütende Vogelarten in günstigem 
Erhaltungszustand 

 

7.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

Die artbezogenen Prüfungen ergaben kein Erfordernis für vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen. 

 

8 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, 

kann die Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen 

Voraussetzungen entfallen. 
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9 Fazit 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass 

unter Berücksichtigung der benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine 

artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 
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Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..V.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..2.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                  

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Gartenrotschwanz hat seine bevorzugten Lebensräume in offenen Wäldern, weiträumigen Parkan-
lagen und in Gärten. Als (Halb-)Höhlenbrüter ist er auf einzelne Altbaume angewiesen oder auf sonsti-
ge Höhlen insbesondere auch an Gebäuden oder Bauwerken. Gern werden künstliche Nisthilfen an-
genommen. Für die Nahrungssuche ist eine niedrigwüchsige bzw. lückige Gras- oder Krautschicht es-
senziell. Im Gegensatz zum häufigeren Hausrotschwanz, der in den Regionen am Mittelmeer und so-
gar vereinzelt in Mitteleuropa überwintert, ist der Gartenrotschwanz ein ausgesprochener Zugvogel, 
der in der Savannenzone West- und Zentralafrikas südlich der Sahara überwintert. (BAUER et al. 2005) 

Der Gartenrotschwanz zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu den schwach lärmempfindlichen Arten, bei 
der keine direkte Korrelation mit dem Verkehrslärm festzustellen ist. Dennoch werden straßennahe Be-
reiche wohl aufgrund einer Summation verschiedener Störungen gemieden (Effektdistanz). Die artspe-
zifische Effektdistanz wird mit 100 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Derzeit kann von einer Bestandsgröße zwischen 67.000 – 115.000 Brutpaaren in Deutschland ausge-
gangen werden (GRÜNEBERG et al. 2015). Die Anzahl der Brutpaare in Hessen wird auf ca. 1.000- 
2.000 geschätzt, welche einen Verbreitungsschwerpunkt in den südhessischen Niederungen und im 
westlichen Mittelhessen aufweisen (HGON 2010). 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Innerhalb des Untersuchungsraumes konnten bei den Erfassungen im Jahr 2017 eine auffallend hohe 
Zahl von 8 Revieren des Gartenrotschwanzes festgestellt werden. Diese liegen ausschließlich inner-
halb der Kleingartensiedlungen sowohl nördlich als auch südlich der Trasse der A 661. 

Die Revierzentren decken sich weitgehend mit den Untersuchungen der Vorjahre der PGNU (2017). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Die Reviere und zugehörige anzunehmende Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Gartenrotschwan-
zes liegen vorwiegend außerhalb der Eingriffsbereiche des Vorhabens, lediglich in Einzelfällen reichen 
die Reviere in den Eingriffsbereich des Baus der Lärmschutzwände hinein. Generell sind die Bereiche 
(Bau der Direktrampe, Bau Lärmschutzwand, Bau Regenrückhaltebecken, Ausbau A 661) nur gering 
als Habitat für den Gartenrotschwanz geeignet. Es konnten auf den untersuchten Flächen keine geeig-
neten Bruthöhlen oder –nischen festgestellt werden. Lediglich ein Birnenbaum mit Höhlen am Boden-
weg liegt in unmittelbarer Nähe des Eingriffsbereichs. Dieser kann jedoch erhalten werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

entfällt 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
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keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. 

Zudem weist der Gartenrotschwanz laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere Kollisionsgefährdung 
auf. Eine außergewöhnlich hohe Frequentierung der Trasse ist somit nicht anzunehmen. 

Niststandorte innerhalb der Eingriffsbereiche sind nicht bekannt. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Der Abstand der Reviermittelpunkte zur Trasse der A 661 liegt für einzelne Reviere nördlich sowie süd-
lich der Trasse unterhalb der artspezifischen Effektdistanz. Dies ist vermutlich auf die eingetiefte Lage 
der Autobahn sowie die vorhandene Lärmschutzwand nördlich zurückzuführen, die die optischen und 
auch akustischen Störungen stark minimieren. Durch den Ausbau der südlichen Fahrbahn verbreitert 
sich zwar die Trasse der Autobahn, die Eintiefung im Gelände bleibt jedoch erhalten. Zudem entsteht 
durch die geplante Lärmschutzwand eine zusätzliche optische Barriere. Es ist daher nicht anzuneh-
men, dass sich die Verbreiterung der Trasse auf das Abstandsverhalten des Gartenrotschwanzes 
auswirkt.  

Die Fluchtdistanz wird von FLADE (1994) mit 10-20 m angegeben. Die Revierzentren liegen – auch 
während der Bauphase – in größerer Entfernung zu den Eingriffsflächen und den späteren baulichen 
Anlagen. Der Bau der Lärmschutzwand kann jedoch teilweise in die Reviere hineinragen. Die Auswir-
kungen auf einzelne Brutpaare werden jedoch keine Auswirkung auf den Zustand der lokalen Populati-
on haben. 

Da der Gartenrotschwanz keine relevante Lärmempfindlichkeit aufweist (GARNIEL et al. 2010), sind 
durch die Erhöhung des Straßenlärms im Norden der Trasse keine negativen Auswirkungen zu erwar-
ten. 

Negative Effekte auf den Fortpflanzungserfolg, der für den Erhalt der lokalen Population maßgeblich 
ist, sind nicht zu erwarten. Der Erhaltungszustand der lokalen Population, die in den Frankfurter Klein-
gärten generell eine hohe Siedlungsdichte aufweist (STÜBING UND BAUSCHMANN 2013), ist auszuschlie-
ßen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 

 
  



A 661, Ostumgehung Frankfurt a. M. – ergänzende Maßnahmen  

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag – Anhang 1 

 

naturplan  6 

Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Girlitz (Serinus serinus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..*.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..*.. RL Hessen 

 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                  

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Girlitz ist ein Brutvogel der halboffenen und mosaikartig gegliederten Landschaft mit lockerem 
Baumbestand, Gebüschgruppen, freien Flächen mit niedriger Vegetation und samentragender Stauden-
schicht. Vielfach findet man ihn in der Nähe menschlicher Siedlungen und dort vor allem in verstreut ste-
henden Nadelbäumen in Parks, Gärten, Alleen, Industriegelände u.a. Die Nester werden in Bäumen, 
Sträuchern oder auch Rankenpflanzen errichtet, sofern genügend Sichtschutz vorhanden ist. Der Girlitz 
ist Kurzstreckenzieher (BAUER et al. 2005). 

Der Girlitz zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu den schwach lärmempfindlichen Arten, bei der keine di-
rekte Korrelation mit dem Verkehrslärm festzustellen ist. Dennoch werden straßennahe Bereiche wohl 
aufgrund einer Summation verschiedener Störungen gemieden (Effektdistanz). Die artspezifische Ef-
fektdistanz wird mit 200 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Der deutschlandweite Brutbestand des Girlitzes beläuft sich auf 110.000 – 220.000 (GRÜNEBERG et al. 
2015). Die Art breitet sich im Zuge eines wärmeren Klimas weiter nach Norden und Osten aus. In Hessen 
kommt sie flächendeckend vor, der Bestand wird auf 15.000-30.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). 
Langfristig ist eine abnehmende Revieranzahl zu verzeichnen, die wohl vorwiegend auf einen Verlust 
von Nahrungsflächen zurückzuführen ist. 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Es konnte im Rahmen der Erfassungen 2017 ein Revier des Girlitzes in den Kleingärten nördlich der Au-
tobahntrasse identifiziert werden. Dieses liegt im Bereich hinter der vorhandenen Lärmschutzwand. Zu-
dem wurden einzelne Sänger am Rand der Ruderalfläche im Bereich der geplanten Direktrampe am 
Bodenweg sowie im Norden der Kleingartensiedlung nördlich der Autobahntrasse festgestellt. 

Die Untersuchungen der PGNU aus dem Jahr 2015 konnten darüber hinaus vier Reviere innerhalb der 
Kleingartensiedlungen an anderen Orten nachweisen. Diese lagen jedoch außerhalb der Eingriffsberei-
che.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Innerhalb der Eingriffsbereiche sind keine Fortpflanzungsstätten des Girlitzes aus den vorliegenden Er-
hebungen bekannt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

entfällt 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. Zudem weist der Girlitz laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere 
Kollisionsgefährdung auf. Eine außergewöhnlich hohe Frequentierung der Trasse ist somit nicht anzu-
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nehmen. 

Niststandorte innerhalb der Eingriffsbereiche sind nicht bekannt. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die festgestellten Reviermittelpunkte liegen außerhalb der artspezifischen Effektdistanz zur Trasse der 
A 661. Es konnten jedoch einzelne Beobachtungen von Tieren in näher gelegenen Gehölzen gemacht 
werden. Dies ist vermutlich auf die eingetiefte Lage der Autobahn zurückzuführen, die die optischen 
und auch akustischen Störungen stark minimieren. Durch den Ausbau der südlichen Fahrbahn verbrei-
tert sich zwar die Trasse der Autobahn, die Eintiefung im Gelände bleibt jedoch erhalten. Zudem ent-
steht durch die geplante Lärmschutzwand eine zusätzliche optische Barriere. Es ist daher nicht anzu-
nehmen, dass sich die Verbreiterung der Trasse auf das Abstandsverhalten des Girlitzes auswirkt. 

Die Fluchtdistanz wird bei FLADE (1994) mit <10 m angegeben. Auch während der Bauphase ist daher 
nicht mit relevanten Störungen zu rechnen. 

Negative Effekte auf den Fortpflanzungserfolg, der maßgebend für den Erhalt der lokalen Population 
ist, sind daher nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 
entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 
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Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 

 
 

Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Graureiher (Ardea cinerea) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Graureiher (Ardea cinerea)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..*.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..*.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                  

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Als Lebensräume nutzt der Graureiher die verschiedensten Kulturlandschaftsbiotope, sofern diese mit 
offenen Feldfluren (z.B. frischem bis feuchtem Grünland oder Ackerland) sowie Gewässern aller Art 
kombiniert sind. Der Graureiher ist ein Schreitvogel und lebt in den seichten Uferzonen der Gewässer. 
Dabei ist der Graureiher weder hinsichtlich der Art des Gewässers (Meeresküste bis Wassergraben) 
noch bei der Wahl seiner Nahrung (Hauptnahrung Fische, Schlangen, Frösche und Insekten) wähle-
risch. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäumen anlegen. (BAUER et al. 2005) 

Der Graureiher zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu Arten für die Verkehrslärm keine Relevanz besitzt, 
die jedoch einen artspezifischen Abstand zu Störungen – wie auch Straßen - einhalten. Der Störradius 
für Kolonien des Graureihers wird mit 200 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Der Brutbestand beläuft sich deutschlandweit auf 24.000-30.000 Paare (GRÜNEBERG et al. 2015). Der 
hessische Bestand wird aktuell auf über hundert Kolonien (800 bis 1.200 Reviere) geschätzt. Hierunter 
finden sich jedoch noch wenige größere Kolonien mit mehr als 50 Brutpaaren. Insgesamt ist die Art 
sehr lückenhaft verbreitet (HGON 2010). 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Graureiher wurden bei den Erfassungen im Jahr 2017 vereinzelt innerhalb des Untersuchungsgebie-
tes beobachtet. Hierbei hat es sich durchweg um einzelne Individuen auf Nahrungssuche bzw. beim 
Überflug über das Gebiet gehandelt. Die Beobachtungen stammen weitgehend aus den Kleingärten 
nördlich der Trasse der A 661. Brutvorkommen liegen nicht im Gebiet. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Innerhalb des Eingriffsbereiches sowie innerhalb des gesamten untersuchten Gebietes konnten keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Graureihers festgestellt werden. Die Art nutzt lediglich die Klein-
gärten des Gebietes als sporadisches Nahrungshabitat. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten ist damit auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

entfällt 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
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schutzwand abgeschirmt werden. 

Zudem weist der Graureiher laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere Kollisionsgefährdung auf. Bru-
ten sind – auch aufgrund des Meideverhaltens der Art - nicht in unmittelbar an die Autobahntrasse an-
grenzenden Bereichen bekannt oder zu erwarten. 

Eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten und insbesondere darin befindlichen Jungtieren ist hier auszuschließen, da keine derarti-
gen Stätten innerhalb des Eingriffsbereichs bzw. des gesamten Untersuchungsgebietes liegen und zu 
erwarten sind. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Der Graureiher kommt innerhalb des Untersuchungsgebietes nur sporadisch vor. Es findet hier keine 
für den Zustand der lokalen Population relevante Nutzung statt. Eine Störung im Sinne des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 ist somit auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 
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Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 

 
 

Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Haussperling (Passer domesticus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling (Passer domesticus)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..V.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..V.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

 Deutschland: kontinentale Region                                  

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Haussperling ist ein Brutvogel der Siedlungsbereiche. Er besiedelt als Standvogel Städte, Dörfer 
und Einzelhöfe und ernährt sich vorwiegend von Sämereien. Die Nahrung wird im Sommer durch Insek-
ten ergänzt. Als vorwiegender Höhlenbrüter wird eine Vielzahl von verschiedenen Niststandorten ge-
wählt, so z.B. in Baumhöhlen, an Bauwerken, in Erdwänden, in Nistkästen, in alten Mehlschwalbennes-
tern u.v.m. Bei geringer Verfügbarkeit von Höhlen werden auch Freinester in Gehölzen oder anderen 
Strukturen angelegt (BAUER et al. 2005). 

Der Haussperling zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu den Arten für die der Verkehrslärm keine Relevanz 
besitzt. Für den Haussperling geht die Einschränkung der Habitateignung entlang von Straßen auf an-
dere Faktoren als Lärm zurück. Die artspezifische Effektdistanz wird mit 100 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Der Brutbestand des Haussperlings beläuft sich Deutschlandweit auf 3.500.000 – 5.100.000, mit einer 
langfristig abnehmenden Tendenz (GRÜNEBERG et al. 2015). In Hessen kommt die Art flächendeckend 
vor, der Bestand wird auf 165.000-293.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). Die hessischen Bestände 
sind jedoch rückläufig, was auf den Verlust von möglichen Brutplätzen sowie von Nahrungshabitaten 
zurückzuführen ist. 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Eine Brutkolonie des Haussperlings wurde bei den Erfassungen im Jahr 2017 am nördlichen Rand des 
Galeriebauwerks an der Heinz-Herbert-Karry-Straße festgestellt. Als Brutplatz dient das Wohngebäude 
der Hausnummer 17. Zur Nahrungssuche nutzen die Individuen dieser Kolonie vorwiegend umgeben-
de Gebüsche. Im 2019 nachkartierten Bereich innerhalb der Wohnsiedlung an der Friedberger-
Landstraße/ A 661 wurden zahlreiche Reviere des Haussperlings festgestellt. An einer Vielzahl der 
Wohngebäude an den Straßen Friedberger-Landstraße, Hartmannweg und An der Festeburg liegen 
dabei Niststandorte. Der südliche Gehölzabschnitt, der für die Errichtung der Lärmschutzwand gerodet 
werden soll, diente als regelmäßiges Aufenthaltsgehölz mehrerer Individuen. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Die Fortpflanzungsstätten liegen an den Gebäuden im Umfeld der geplanten Maßnahmen. Eine Zer-
störung dieser ist somit nicht gegeben. Innerhalb des Gehölzes, das zur Rodung vorgesehen ist, fan-
den keine Bruten statt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

entfällt 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
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2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. 

Zudem weist der Haussperling laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere Kollisionsgefährdung auf. 
Generell ist der Haussperling jedoch eine Art, die zu den häufigsten Verkehrsopfern in Europa zählt 
(ERRITZOE et al. 2003), da sie ein geringes Meideverhalten aufweist. Die Brutkolonien innerhalb des 
Untersuchungsgebietes sind jedoch gut gegenüber der Autobahntrasse abgeschirmt (durch das Gale-
riebauwerk bzw. durch weitere Bebauung und nach Umsetzung der Planung durch eine Lärmschutz-
wand). 

Eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten und insebeondere darin befindlichen Jungtieren ist hier auszuschließen, da keine derarti-
gen Stätten innerhalb des Eingriffsbereichs liegen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die Brutkolonie des Haussperlings oberhalb des Galeriebauwerkes ist aufgrund seiner Lage gut gegen 
optische und auch akustische Auswirkungen der A 661 abgeschirmt. Dasselbe gilt für die Brutkolonien 
in der Wohnsiedlung an der Friedberger Landstraße/ A 661, die durch weitere Bebauung gegenüber 
der A 661 abgeschirmt ist. Die neu geplante Lärmschutzwand sorgt hier zudem für eine Verringerung 
der Lärmbelastung und als Barriere gegenüber der Friedberger Landstraße.  

Zudem weist die Art kaum Empfindlichkeit gegenüber derartige Störwirkungen auf. Die Fluchtdistanz 
beträgt laut FLADE (1994) bei <5 m. 

Der ungünstige Erhaltungszustand in Hessen beruht insbesondere auf dem Verlust von Fortpflan-
zungsstätten und geeigneten Nahrungshabitaten. Diese werden durch das Vorhaben nicht nachhaltig 
beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 
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Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..*.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..V.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                   

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Klappergrasmücke kommt in offenem bis halboffenem Gelände mit dichten Gruppen niedriger 
Sträucher vor. In der Kulturlandschaft können dies z.B. Hecken, Knicks, Gebüsche an Dämmen oder 
Feldgehölze sein. Geschlossene, ältere Waldbestände und Krautdickichte werden gemieden. In der Nä-
he von Siedlungen werden höhere Dichten auf Friedhöfen, in Gartenstädten und Kleingärten erreicht. 
Die Klappergrasmücke ist Freibrüter. Das Nest wird in niedrigen Büschen und in krautiger Vegetation 
angelegt. Für die Nestanlage ist eine Kombination aus Hecken mit vorgelagerten Saumstreifen von ho-
her Bedeutung. Die Klappergrasmücke ist ein Langstreckenzieher (BAUER et al. 2005). 

Der Klappergrasmücke zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu den schwach lärmempfindlichen Arten, bei 
der keine direkte Korrelation mit dem Verkehrslärm festzustellen ist. Dennoch werden straßennahe Be-
reiche wohl aufgrund einer Summation verschiedener Störungen gemieden (Effektdistanz). Die artspe-
zifische Effektdistanz wird mit 100 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Der Brutbestand beläuft sich Deutschlandweit auf 200.000-330.000 mit einem langfristig abnehmenden 
Trend (GRÜNEBERG et al. 2015). In Hessen ist die Art flächendeckend verbreitet, wobei in den letzten 
Jahren eine rückläufige Tendenz zu beobachten ist, deren Ursachen vermutlich in den Überwinterungs-
gebieten zu suchen sind. Der Bestand wird auf 6.000 bis 14.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Bei den Erfassungen 2017 konnten zwei Reviere der Klappergrasmücken in den Kleingärten nördlich 
der Autobahntrasse abgegrenzt werden. Zudem wurden einzelne Sänger während der Zugzeit im mit 
Brombeerdickicht bewachsenen Böschungsbereich der Autobahn knapp südlich der Friedberger Land-
straße kartiert. 

Die Untersuchungen der PGNU konnten im Jahr 2016 weiterhin zwei Reviere südlich der Autobahntras-
se in Brombeergebüschen oberhalb der Autobahnböschung feststellen, welche in 2017 nicht mehr be-
stätigt wurden. Der Vergleich der Untersuchungen zeigt, dass hier jährlich verschiedene Reviere und 
damit auch Brutstandorte besetzt werden und dass generell im Böschungsbereich südlich der Trasse mit 
Brutvorkommen gerechnet werden muss. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass auch die Gebüsche südlich der Autobahntrasse als Revier-
standort genutzt werden. Somit ist auch mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb der Eingriffsbe-
reiche der Direktrampe sowie der Lärmschutzwände LA 09 und LA 10 zu rechnen. 

Bei einer Rodung bzw. einem Rückschnitt von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreimachung kann es da-
her zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen, sofern diese Arbeiten während 
der Brutzeit ausgeführt werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen muss außerhalb der Auschlussfristen des Bundesna-
turschutzgesetzes und somit im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen (siehe 
Maßnahme V1 in Kapitel 7.1). Dieser Zeitraum liegt außerhalb der Brutperiode und in der Regel au-
ßerhalb der Anwesenheit der Klappergrasmücke. Da die Klappergrasmücke regelmäßig neue Nester 
zur Brut anlegt, sind Altnester außerhalb der Brutperiode nicht als Fortpflanzungsstätte geschützt. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Die Klappergrasmücke kommt im Gebiet nur vereinzelt vor. Auch nach der Rodung von einzelnen Ge-
hölzen verbleiben ausreichend potentielle Brutstandorte – insbesondere innerhalb der gehölzlreichen 
Kleingärten. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch 
mit keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. 

Zudem weist die Klappergrasmücke laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere Kollisionsgefährdung 
auf. Bruten sind generell in an die Autobahntrasse angrenzenden Gebüschen zu erwarten. Diese lie-
gen jedoch zukünftig hinter der geplanten Lärmschutzwand. Eine außergewöhnlich hohe Frequentie-
rung der Trasse ist somit nicht anzunehmen. 

Demnach ist eine Tötung oder Verletzung von Individuen nur im Zusammenhang mit der Zerstörung 
von Fortpflanzungsstätten und insbesondere darin befindlichen Jungtieren denkbar. Diese sind in den 
Gebüschen in den Eingriffsbereichen der Direktrampe sowie der Lärmschutzwände LA 09 und LA 10 
zu erwarten. Hier lagen bei den Kartierungen der PGNU Reviere der Klappergrasmücke und im Jahr 
2017 wurden einzelne singende Individuen angetroffen. 

Bei einer Rodung bzw. einem Rückschnitt von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreimachung kann es da-
her zu einer Tötung bzw. Verletzung von Jungtieren kommen, sofern diese Arbeiten während der Brut-
zeit ausgeführt werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen muss außerhalb der Auschlussfristen des Bundesna-
turschutzgesetzes und somit im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen (siehe 
Maßnahme V1 in Kapitel 7.1). Dieser Zeitraum liegt außerhalb der Brutperiode und in der Regel au-
ßerhalb der Anwesenheit der Klappergrasmücke.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Der Abstand der Reviermittelpunkte zur Trasse der A 661 liegt teilweise unterhalb der artspezifischen 
Effektdistanz (auch bezogen auf Reviermittelpunkte der Untersuchung der PGNU). Dies ist vermutlich 
auf die eingetiefte Lage der Autobahn zurückzuführen, die die optischen und auch akustischen Stö-
rungen stark minimieren. Teilweise besteht im Norden auch schon eine Lärmschutzwand, die eben-
falls eine Abschirmwirkung hervorruft. Durch den Ausbau der südlichen Fahrbahn verbreitert sich zwar 
die Trasse der Autobahn, die Eintiefung im Gelände bleibt jedoch erhalten. Zudem entsteht durch die 
geplante Lärmschutzwand eine zusätzliche optische Barriere. Es ist daher nicht anzunehmen, dass 
sich die Verbreiterung der Trasse auf das Abstandsverhalten der Klappergrasmücke auswirkt. 
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b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 
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Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Mauersegler (Apus apus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Mauersegler (Apus apus)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..*.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..*.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                  

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Mauersegler ist ein Langstreckenzieher, der Ende April/ Anfang Mai seine Brutgebiete in Deutsch-
land erreicht und diese in der Regel Ende August wieder verlässt. Keine andere heimische Art ist derart 
an ein Leben in der Luft angepasst wie der Mauersegler. Nahezu alle Aktivitäten mit Ausnahme der Brut 
finden im freien Luftraum statt. Die Art jagt Insekten und ist in ihrer Aktivität stark witterungsabhängig. Als 
Brutplatz dienen dem ursprünglichen Fels- und Baumhöhlenbrüter hauptsächlich höhere Gebäude. Hier 
werden in Nischen/ Höhlen die Nester angelegt. Entsprechend ist die Art vorwiegend im Siedlungsbe-
reich anzutreffen. (BAUER et al. 2005). 

Das Abstandsverhalten von Mauerseglern zu Straßen wird bei GARNIEL et al. 2010 nicht bewertet. Als 
Koloniebrüter (in der Regel) an Gebäuden, der vorwiegend den freien Luftraum als Lebensraum nutzt 
ist von keiner besonderen Empfindlichkeit gegenüber Straßen auszugehen. 

4.2 Verbreitung 

Der bundesweite Brutbestand beläuft sich auf 215.000-395.000 Paare (GRÜNEBERG et al. 2015). In 
Hessen ist der Mauersegler nahezu flächendeckend verbreitet. Der Bestand wird auf 40.000 – 50.000 
Reviere geschätzt (HGON 2010). Seit den 90er Jahren nimmt der Bestand deutlich ab. Dies ist vorwie-
gend auf einen fortschreitenden Verlust an Brutmöglichkeiten aufgrund von Gebäudesanierungen zu-
rückzuführen. 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Mauersegler wurden bei den Erfassungen im Jahr 2017 im Luftraum des Untersuchungsgebietes ja-
gend beobachtet. Häufig hielten sich die Tiere nur kurze Zeit im Bereich des Untersuchungsgebiets auf 
und flogen nach kurzer Jagd in benachbarte Bereiche weiter. Eine starke Bindung an das Gebiet konn-
te somit nicht festgestellt werden. Brutplätze liegen ebenfalls nicht innerhalb des Untersuchungsgebie-
tes.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Innerhalb der Eingriffsbereiche sowie innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes liegen keine 
Fortpflanzungs- und Ruhesstätten des Mauerseglers. Es ist kein geeigneter Gebäudebestand vorhan-
den. Eine Zerstörung von Fortplfanzungs- und Ruhestätten ist somit auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

entfällt 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. 

Zudem weist der Mauersegler laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere Kollisionsgefährdung auf.  
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Mauersegler nutzen vorwiegend den höheren Luftraum und jagen nicht bodennah. 

Eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten und insbesondere darin befindlichen Jungtieren ist hier auszuschließen, da keine derarti-
gen Stätten innerhalb des Eingriffsbereichs liegen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mauersegler nutzen lediglich den Luftraum des Untersuchungsgebietes als sporadisches Nahrungsha-
bitat. Die zu erwartenden Störwirkungen haben auf diese Funktion keinen Einfluss. Eine Störung mit 
Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Population kann ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 

 
 

Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ..*.. RL Deutschland 

 Europäische Vogelart    ..V.. RL Hessen 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 

EU                            

(https://bd.eionet.europa.eu/article12/) 

Deutschland: kontinentale Region                                   

 

Hessen                                                                                       

(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Stieglitz ist Brutvogel offener und halboffener Landschaften mit abwechslungsreichen und mosaik-
artigen Strukturen, lockeren Baumbeständen oder Baum- und Buschgruppen bis zu lichten Wäldern, 
die mit offenen Nahrungsflächen samentragender Kraut- und Staudenpflanzen als Nahrungsareale für 
Nestgruppen oder Einzelpaare abwechseln. Dies können auch z.B. Obstgärten oder Streuobstwiesen 
sein, aber auch Alleen, Feldgehölze oder lichte Auwälder. Generell nutzt diese Art eine Vielzahl ver-
schiedenster Habitate. Geschlossene Wälder werden jedoch gemieden. Der Stieglitz ist ein Kurz- bzw. 
Teilzieher (BAUER et al. 2005). 

Der Stieglitz zählt laut GARNIEL et al. (2010) zu den schwach lärmempfindlichen Arten, bei der keine di-
rekte Korrelation mit dem Verkehrslärm festzustellen ist. Dennoch werden straßennahe Bereiche wohl 
aufgrund einer Summation verschiedener Störungen gemieden (Effektdistanz). Die artspezifische Ef-
fektdistanz wird mit 100 m angegeben. 

4.2 Verbreitung 

Der bundesweite Brutbestand beläuft sich auf 275.000-410.000 Paare (GRÜNEBERG et al. 2015), in 
Hessen auf 30.000-38.000. Hier ist er in allen Offenlandbereichen vertreten, jedoch nimmt hier der Be-
stand durch einen fortschreitenden Verlust von Nahrungsflächen ab (HGON 2010). 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Stieglitze wurden bei den Erfassungen in den Jahren 2017 und 2019 jeweils lediglich einmalig beobach-
tet. Bruthinweise innerhalb des Gebietes liegen hier nicht vor. Bei den Untersuchungen der PGNU konn-
te im Jahr 2015 jedoch ein Revier des Stieglitzes im Bereich der geplanten Direktrampe unmittelbar süd-
lich der Friedberger Landstraße festgestellt werden. Vereinzelte Brutvorkommen in geeigneten Gehölz-
beständen des Untersuchungsgebietes sind daher zu erwarten.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Innerhalb der Eingriffsbereiche sind einzelne Fortpflanzungsstätten des Stieglitzes zu erwarten. Generell 
stellen insbesondere die Gehölze im Bereich der Ruderalfläche, die durch die Direktrampe überplant ist, 
einen geeigneten Niststandort für den Gehölzfreibrüter dar. Hier liegt mit der Ruderalfläche direkt be-
nachbart ein geeignetes Nahrungshabitat vor. 

Bei einer Rodung bzw. einem Rückschnitt von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreimachung kann es da-
her vereinzelt zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen, sofern diese Arbeiten 
während der Brutzeit ausgeführt werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen muss außerhalb der Auschlussfristen des Bundesna-
turschutzgesetzes und somit im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen (siehe 
Maßnahme V1 in Kapitel 7.1). Dieser Zeitraum liegt außerhalb der Brutperiode des Stieglitzes. Da der 
Stieglitz regelmäßig neue Nester zur Brut anlegt, sind Altnester außerhalb der Brutperiode nicht als 
Fortpflanzungsstätte geschützt. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 

nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Der Stieglitz kommt im Gebiet nur vereinzelt vor. Auch nach der Rodung von einzelnen Gehölzen ver-
bleiben ausreichend potentielle Brutstandorte – insbesondere innerhalb der gehölzlreichen Kleingärten. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

entfällt 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die A 661 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf (ca 90.000 Kfz/24h (Verkehrsmengenkarte 
HESSEN MOBIL 2015)), die ein entsprechendes Kollisionsrisiko erwarten lässt. Laut Verkehrsprognose 
ist zukünftig – auch durch den Ausbau der A 661 und den Anschluss an die A 66 – mit einer weiter er-
höhten Verkehrsmenge zu rechnen. In Relation zum bereits bestehenden Kollisionsrisiko ist jedoch mit 
keinem signifikant steigendem Risiko zu rechnen, da sich ab einer Verkehrsmenge von >50.000 
Kfz/24h kein erhöhtes Kollisionsrisiko durch zusätzlichen Verkehr ableiten lässt (siehe GARNIEL et al. 
2010). Durch die im Gelände eingetiefte Lage der Autobahntrasse sowie die geplanten Lärmschutz-
wände verringert sich das Kollisionsrisiko. Auch die neu geplante Auffahrtrampe soll durch eine Lärm-
schutzwand abgeschirmt werden. Zudem weist der Stieglitz laut GARNIEL et al. (2010) keine besondere 
Kollisionsgefährdung auf. Eine außergewöhnlich hohe Frequentierung der Trasse ist somit nicht anzu-
nehmen. 

Demnach ist eine Tötung oder Verletzung von Individuen nur im Zusammenhang mit der Zerstörung 
von Fortpflanzungsstätten und insbesondere darin befindlichen Jungtieren denkbar. Dies ist insbeson-
dere im Bereich der Direktrampe denkbar. 

Bei einer Rodung bzw. einem Rückschnitt von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreimachung kann es da-
her zu einer Tötung bzw. Verletzung von Jungtieren kommen, sofern diese Arbeiten während der Brut-
zeit ausgeführt werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen muss außerhalb der Auschlussfristen des Bundesna-
turschutzgesetzes und somit im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen (siehe 
Maßnahme V1 in Kapitel 7.1). Dieser Zeitraum liegt außerhalb der Brutperiode des Stieglitzes.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 

oder Tötungsrisiko? 

(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Im Bereich der Auffahrtrampe, die eine neue Störung bedeutet, wurde durch die PGNU im Jahr 2015 
ein Revier abgegrenzt, das unterhalb der artspezifischen Effektdistanz liegt. Hier ist jedoch als Abgren-
zung zur geplanten Direktrampe eine Lärmschutzwand vorgesehen, die eine optische und akustische 
Barriere darstellt. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sich die Verbreiterung der Trasse auf das Ab-
standsverhalten des Stieglitzes auswirkt. 

Während der Bauphase wird die artspezifische Fluchtdistanz von <10 bis 20 m (FLADE 1994) nicht un-
terschritten. 

Negative Effekte auf den Fortpflanzungserfolg als entscheidender Parameter für den Erhalt der lokalen 
Population sind daher nicht zu erwarten. Ein vereinzelt betroffener revierhaltender Stieglitz kann auf 
benachbarte weiterhin geeignete Bereiche ausweichen. 
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b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

entfällt 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 
entfällt 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 

  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände 

eintreten. 
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Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbind-
lich festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten: Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutref-
fend, da auf-grund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen wer-
den – soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist (Vergl. HMUKLV 2015 Kapitel 4.3 ). 

 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

Amsel Turdus merula n b I 
469.000-
545.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Bachstelze Motacilla alba n b I 
45.000-
55.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Blaumeise Parus caerulus n b I 
297.000-
348.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Buchfink Fringilla coelebs n b I 
401.000-
487000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Buntspecht 
Dendrocopos 
major 

n b I 
69.000-
86.000 

- - - 

Vorkommen nur außerhalb des 
Eingriffsbereichs, keine für loka-
le Population relevante Störung 
zu erwarten 

- 

Dorngrasmü-
cke 

Slyvia communi-
us 

n b I 
74.000-
90.000 

ja - ja 
im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 

V1 
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 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

Eichelhäher 
Garrulus gland-
arius 

n b I 
53.000-
64.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Elster Pica pica n b I 
30.000-
50.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Fitis  
Phylloscopus 
trochilus 

n b I 
52.000-
65.000 

- - - 
es sind keine Nester im Ein-
griffsbereich zu erwarten 

 

Gartenbaum-
läufer 

Certhia brachy-
dactyla 

n b I 
50.000-
70.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Gartengras-
mücke 

Sylvia borin n b I 
100.000-
150.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Grauschnäp-
per 

Muscicapa striata n b I 
15.000-
25.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Grünfink Carduelis chloris n b I 
158.000-
195.000 

ja - ja 
im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 

V1 
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 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

Grünspecht Picus viridis n b I 
5.000-
8.000 

- - - 

Vorkommen nur außerhalb des 
Eingriffsbereichs, keine für loka-
le Population relevante Störung 
zu erwarten 

- 

Heckenbrau-
nelle 

Prunella modula-
ris 

n b I 
110.000-
148.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Kernbeißer 
Coccothraustes 
coccothraustes 

n b I 
25.000-
47.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Kleiber Sitta europaea n b I 
88.000-
110.000 

- - - 
keine Fortpflanzungsstätten be-
troffen 

- 

Kohlmeise Parus major n b I 
350.000-
450.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Mäusebussard Buteo buteo n b I 
8.000-
14.000 

- - - 
es sind keine Horste im Ein-
griffsbereich zu erwarten 

- 

Mönchsgras-
mücke 

Sylvia atricapilla n b I 
326.000-
384.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 
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 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

Rabenkrähe Corvus corone n b I 
120.000-
150.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Ringeltaube 
Columba palum-
bus 

n b I 
129.000-
220.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecu-
la 

n b I 
196.000-
240.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Schwanzmeise 
Aegithalos cau-
datus 

n b I 
15.000-
20.000 

- - - 
es sind keine Nester im Ein-
griffsbereich zu erwarten 

- 

Singdrossel 
Turdus philome-
los 

n b I 
111.000-
125.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Sommergold-
hähnchen 

Regulus ignicapil-
la 

n b I 
96.000-
131.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Star Sturnus vulgaris n b I 
186.000-
243.000 

- - - 
keine Fortpflanzungsstätten be-
troffen 

- 

Sumpfmeise Parus palustris n b I 
50.000-
60.000 

ja - ja 
im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 

V1 
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 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

Sumpfrohr-
sänger 

Acrocephalus 
palustris 

n b I 
40.000-
60.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Tannenmeise Parus ater n b I 
89.000-
110.000 

- - - 
es sind keine Nester im Ein-
griffsbereich zu erwarten 

- 

Waldkauz Strix aluco n b I 
5.000-
8.000 

- - - 

Vorkommen nur außerhalb des 
Eingriffsbereichs, keine für loka-
le Population relevante Störung 
zu erwarten (von Lärmerhöhung 
betroffene Bereiche, werden 
höchstens sporadisch zur Nah-
rungssuche aufgesucht) 

- 

Wintergold-
hähnchen 

Regulus regulus n b I 
84.000-
113.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Zaunkönig 
Troglodytes tro-
glodytes 

n b I 
178.000-
203.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 

Zilpzalp 
Phylloscopus 
collybita 

n b I 
253.000-
293.000 

ja - ja 

im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es zu einer Zerstörung von 
einzelnen Nestern sowie zu ei-
ner Tötung von darin befindli-
chen Jungtieren kommen 

V1 
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 Dt. Artname  Wiss.  

 Artname  

 Vor- 
kommen  

 
 
n = nachge- 
      wiesen 
p = potenziell  

 Schutzstatus 
nach § 7 
BNatSchG 
 
b = besonders  
      geschützt 
s = streng  
      geschützt 

 Statusb 
I = regel- 
     mäßiger  
     Brutvogel 
III = Neozoe  
      oder Ge- 
      fangen- 
      schafts- 
      flüchtling 

 Brutpaar-
bestand  
in Hessen 
 
 
 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.1 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.2 
BNatSchG 
 

 potenziell 
betroffen 
nach  
§ 44 Abs.1 
Nr.3 
BNatSchG
* 

Erläuterung zur Betroffenheit  
 

(Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. 
Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 

Nr.1 
BNatSchG, ob bau- oder betriebsbe-
dingtes Tötungsrisiko größer ist als 

allgemeines Lebensrisiko) 

 Hinweise auf lan-
despflegerische  
Vermeidungs-/ 
Kompensations- 
Maßnahmen im  
Rahmen der Ein-
griffsregelung 

(Maßn.-Nr. im LBP) ** 

* Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 

** Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintritt des Verbotstatbestands zu verhindern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung regel- 
    mäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das  Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang bestehen. 

 


